
Bei der Veranstaltung  
wird fotografiert!
Die Aufnahmen dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit der Universität 
und können in Print- und Onlinemedien der Universität veröffentlicht werden. 
Mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung willigen Sie darin ein, dass Fotos, 
auf denen Sie möglicherweise zu sehen sind, von der Universität für ihre 
Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Bei Aufnahmen, bei denen der Fokus auf 
einzelnen Personen liegt, haben die Betreffenden jederzeit das Recht und die 
Möglichkeit, den Fotografen darauf hinzuweisen, dass sie nicht aufgenommen 
werden möchten bzw. dass das Foto nicht veröffentlicht werden soll. Die 
Einwilligung schließt die Zustimmung zur Downloadoption der Aufnahmen von 
unseren Webseiten mit ein.

Rechtslage: Wenn auf öffentlichen Plätzen fotografiert oder gefilmt wird 
und bei der Aufnahme Personen zufällig ins Bild geraten, gelten diese 
Personen als Beiwerk und müssen in die Veröffentlichung der Fotos/
Aufnahmen nicht einwilligen. Dies gilt auch für Fotos/Aufnahmen von 
Menschenansammlungen, die im öffentlichen Raum stattfinden oder öffentlich 
zugänglich sind. Einzelbilder von Personen aus der Menge fallen nicht unter die 
Abbildungsfreiheit.


